
VERORDNUNG (EG) Nr. 509/2008 DER KOMMISSION

vom 6. Juni 2008

zur Festsetzung der letzten ergänzenden Menge von zur Raffination bestimmtem Rohrrohzucker
mit Ursprung in den AKP-Staaten und Indien für das Wirtschaftsjahr 2007/08

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 29 Absatz 4 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
318/2006 wird die Erhebung von Einfuhrzöllen auf
eine ergänzende Menge von zur Raffination bestimmtem
Rohrrohzucker mit Ursprung in den in Anhang VI der
genannten Verordnung aufgeführten Staaten für die Wirt-
schaftsjahre 2006/07, 2007/08 und 2008/09 ausgesetzt,
um eine angemessene Versorgung der Raffinerien in der
Gemeinschaft zu gewährleisten.

(2) Diese ergänzende Menge sollte gemäß Artikel 19 der
Verordnung (EG) Nr. 950/2006 der Kommission vom
28. Juni 2006 zur Festlegung der Durchführungsbestim-
mungen für die Einfuhr und Raffination von Zuckerer-
zeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente und
Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre 2006/07,
2007/08 und 2008/09 (2) anhand einer vollständigen ge-
meinschaftlichen Vorbilanz der Rohzuckerversorgung
festgesetzt werden.

(3) Für das Wirtschaftsjahr 2007/08 erweist es sich aufgrund
dieser Vorbilanz als notwendig, eine ergänzende Menge
von 286 597 Tonnen Rohzucker, ausgedrückt in Weiß-
zuckeräquivalent, einzuführen, um den Bedarf der Ge-
meinschaftsraffinerien zu decken. Diese ergänzende
Menge umfasst eine Schätzung der Einfuhrlizenzanträge
für die letzten Monate des Wirtschaftsjahrs 2007/08 in
Bezug auf die Einfuhren gemäß Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1100/2006 der Kommission vom
17. Juli 2006 zur Festlegung der Vorschriften für die

Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten für zur
Raffination bestimmten Rohrohrzucker mit Ursprung in
den am wenigsten entwickelten Ländern sowie der Vor-
schriften für die Einfuhr von Waren der Tarifposition
1701 mit Ursprung in den am wenigsten entwickelten
Ländern für die Wirtschaftsjahre 2006/07, 2007/08 und
2008/09 (3).

(4) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1545/2007 der Kommis-
sion vom 20. Dezember 2007 zur Festsetzung der er-
gänzenden Menge Rohrrohzucker mit Ursprung in den
AKP-Staaten und Indien zur Versorgung der Raffinerien
im Zeitraum vom 1. Oktober 2007 bis zum 30. Septem-
ber 2008 (4) und der Verordnung (EG) Nr. 97/2008 der
Kommission vom 1. Februar 2008 zur Festsetzung einer
ergänzenden Menge von zur Raffination bestimmtem
Rohrrohzucker mit Ursprung in den AKP-Staaten und
Indien für das Wirtschaftsjahr 2007/08 (5) wurden bereits
ergänzende Mengen von 80 000 bzw. 120 000 Tonnen
festgesetzt. Es sollte daher eine letzte ergänzende Zucker-
menge von 86 597 Tonnen für das Wirtschaftsjahr
2007/08 festgesetzt werden.

(5) Eine angemessene Versorgung der Raffinerien kann nur
garantiert werden, wenn die traditionellen Ausfuhrverein-
barungen zwischen den begünstigten Ländern eingehalten
werden. Daher ist eine Aufteilung zwischen den begüns-
tigten Ländern oder Gruppen von Ländern erforderlich.
Für Indien wird eine Menge von 6 000 Tonnen eröffnet,
womit die Gesamtmenge für Indien im Wirtschaftsjahr
2007/08 auf 20 000 Tonnen kommt, was als wirtschaft-
liche rentable Transportmenge betrachtet wird. Die ver-
bleibenden Mengen sollten für die AKP-Staaten eröffnet
werden, die sich gemeinsam verpflichtet haben, unterei-
nander Verfahren für die Zuteilung der Mengen festzu-
legen, um die angemessene Versorgung der Raffinerien
zu gewährleisten.

(6) Vor der Einfuhr dieses zusätzlichen Zuckers müssen die
Raffinerien Liefer- und Transportvereinbarungen mit den
begünstigten Ländern und dem Handel treffen. Um es
Ihnen zu ermöglichen, die Einfuhrlizenzen rechtzeitig
zu beantragen, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft treten.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zusätzlich zu den in den Verordnungen (EG) Nr. 1545/2007 und (EG) Nr. 97/2008 festgesetzten Mengen
wird für das Wirtschaftsjahr 2007/08 eine letzte ergänzende Menge von 86 597 Tonnen Rohrrohzucker,
ausgedrückt als Weißzuckeräquivalent, festgesetzt:

a) 80 597 Tonnen, ausgedrückt als Weißzucker, mit Ursprung in den Staaten gemäß Anhang VI der
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 mit Ausnahme von Indien;

b) 6 000 Tonnen, ausgedrückt als Weißzucker, mit Ursprung in Indien.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Juni 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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